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Potsdam, 01 Februar 2022 

Gefährdungsbetrachtung in Fahrradstraßen „fragdenstaat #236154“ 

Ihre Anfrage an die Polizei Brandenburg vom 13. Januar 2022 

Sehr geehrter Herr Albert, 

in Ihrer an die Polizei des Landes Brandenburg gerichteten E-Mail ersuchen Sie um 

Auskünfte zur Thematik „Gefährdungsbetrachtung in Fahrradstraßen an Hand von 

Verkehrszählungen‘. Ihren Antrag stellen Sie dabei auf die rechtlichen Grundlagen des 

Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG). 

Hierzu kann ich Ihnen folgende Informationen geben: 

Die Polizei führt selber keine sogenannten, wie in der Umgangssprache bezeichneten 

Verkehrszählungen durch, sondern setzt Seitenradarmesssysteme zur Verkehrs- 

datenerfassung für Verkehrserhebungen ein, um valide Daten über das örtliche 

Verkehrsaufkommen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Geschwindigkeits- 

verhalten der Verkehrsteilnehmer bzw. der Art der Verkehrsbeteiligung, in Erfahrung zu 

bringen. Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer können anhand der vordefinierten 

Längenmaßen des Seitenradarmesssystems allerdings nicht von motorisierten 

Zweirädern differenziert werden. 

Die der Polizei zur Verfügung stehenden Geräte werden an unfallauffälligen Örtlich- 

keiten aber auch nach Bürgerhinweisen zum Einsatz gebracht und anschließend die 

vorliegenden Daten ausgewertet. 

Hinweise zum Datenschutz unter www.polizei.brandenburg.de unter „Rechtliche Hinweise“ oder in schriftlicher 

Form auf Anforderung 
Die genannte E-Mail-Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Sianatur und/oder Verschlüsselung.
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Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Kommune und Polizei werden geeignete 

Maßnahmen analysiert und konkrete Umsetzungen vorgenommen. Das können diverse 

Entscheidungen sein, bspw. Geschwindigkeitsbegrenzungen. 

Für die Polizei bedeutet dies mitunter auch die Durchführung von weiteren Kontrollen 

an diesen erkannten Gefahrenstellen. 

Insoweit ist die Polizei im Rahmen ihrer gefahrenabwehrrechtlichen Aufgaben stets 

darauf ausgerichtet, solche Gefahrenstellen bspw. unfallauffälligen Schwerpunkte 

schnell zu erkennen und natürlich umgehend geeignete Maßnahmen zur Verkehrs- 

sicherheit zu initiieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag    


